
Ab dem 1. Oktober 2017 gilt:

ab 0,25 kg
Plakette mit Name und
Adresse des Eigentümers

ab 2 kg
Pilotenlizenz, Bescheinigung
nach Prüfung oder Einweisung;
Mindestalter 16 Jahre

ab 5 kg
Landesluftfahrtbehörde
muss Erlaubnis zum
Drohnenflug erteilen

Flugverbot über:
•Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften
•Kontrollzonen von Flugplätzen
•Krankenhäusern
•Gefängnissen und Industrieanlagen
•Menschenansammlungen
•Naturschutzgebieten
•Wohngrundstücken*

Neue Regeln für den Drohnen-Flug

Quelle: BMVI, dpaAuswahl26869

maximale Flughöhe: 100m
(außer auf Modellflugplätzen)

in
Sicht-
weite

*wenn die Drohne mehr als 0,25 kg wiegt
oder fähig ist, Bild oder Ton aufzuzeichnen


